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II. Jahrgang - No. 19 1. Oktober 1934 Einzelnummer 50 Cts.

Durch Licht Durch Kampf
zur Freiheit! IITTo^IM zum Sieg!

Freundschafts-Banner
Zeniral-Qrgan der homoerot. Bewegung der Schweiz Obligat, für die Mitglieder des „S. Fr.-V."
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LIED.
Von Rudolf Rheiner.

Komm, wir wollen wandern
W eit ins schöne Land,
Einer mit dem andern,
Den die Freundschaft band!
Lal.V die Spötter schmähen
End die Feigen steh'n!
Alle Freien wählen!
Aufrecht weitergeh'n

Komni, wir wollen wandern
Weit ins schöne [.and,
Einer mit dem andern!
(lib mir Deine Mandl
Träumen wir in Fernen,
Iiis der Tag verklingt,
Iiis aus Gottes Sternen
l'ns're Liebe sinkt!

Finir Si ante h lichtet
Auch, auf itnst nn I'fad.
Deine Träne feuchtet
Einmal auch mein Grab.
Lns're Schwingen tragen
Ens dem Himmel zu.

Ens're Merzen schlagen
Ewig nur im Du!

Die Homosexuellen und das Gese^.
Rechtsanwalt Dr. jur. Karl Fein, Brünn.

Wir veröffentlichen hier einen juristischen Artikel aus dem
tschechischen „NOVY HI.AS" über unser Gebiet, möch-
teil aber darauf aufmerksam machen, daß der Verfasser
speziell über tschechische Verhältnisse und über dieses

Strafgesetz schreibt. DIE REDAKTION.

Die meisten Menschen, und so auch die Homo-
sexuellen, wollen am liebsten von Gericht und Poli-
zei nichts wissen. Es ist dies begreiflich, sobald die'-

ses Xichtswissenwollen in dem Sinne zu verstehen
ist, daß sie mit Gericht und Polizei nichts zu tun
haben wollen. Es ist aber nicht richtig, wenn dieses
Xichtswissenwollen im eigentlichen W'ortsinue verstau-
den wird, nämlich daß die 1 lom »sexuellen auch tat-
sächlich nicht jene Kenntnisse besitzen, die sie unter
Umständen sehr notig hätten. Dieser Luxus kann xDh
der Homosexuelle im allgemeinen nicht gestatten. Denn
wenn es einem oft spielerischen Wesen recht ferne
liegt, mit nüchternen Dingen, wie Gesetzespara-
graphen, Behörden u. dergh nichts zu tun zu haben,
so ist die gegebene S» nation nach der herrschenden

Gesetzeslage in unserem Staate doch so, daß er nur
xueller oft eine unglaubliche Unkenntnis über Dinge,
und wohl oder übel mit den Behörden in nähere Lüh-
lung treten muß.

Ich habe in meiner Anwaltspraxis schon wieder-
holt die Erfahrung gemacht, daß da Homosexuelle
oft ratlos einer Situation, die für sie eben eine erst-
malige ist, gegenüber gestanden sind und Fehler ge-
macht haben, die sie bei größerer Vertrautheit mit
dem Gesetze sicherlich nicht gemacht hätten und die
dann bei der Verteidigung nicht mehr aus der Welt zu
schliffen waren.

Es herrscht sogar in Kreisen gebildeter Plomose-
xuellen oft eine unglaubliche Unkenntnis über Dinge,
von denen man voraussetzen sollte, daß sie auch der
persönlich nicht Interessierte wissen müßte. Man weiß,
daß alles das, was mit der Homosexualität zusammen-
hängt, 'irgendwie gesellschaftlich oder gesetzlich ver-
pönt ist, ist sich aber nicht genauer bewußt, wo die
Denzen liegen.
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